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Antrag 

der Abgeordneten Hans Ritt, Walter Nussel, Eberhard Rotter, Josef 
Zellmeier CSU 

Verminderung von Verkehrsunfällen mit Lkw-Beteiligung –   
Möglichkeiten der Außerbetriebsetzung der in den LKW verbau-
ten Fahrerassistenzsysteme (Abstandswarner/Notbremsassistent) 
verhindern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür 
einzusetzen, dass die in den Lkw verbauten Fahrerassistenzsysteme, 
wie z.B. Abstandswarner oder Notbremsassistenten, nicht mehr ei-
genmächtig außer Betrieb genommen werden können. 

 

 

Begründung: 

In den letzten 22 Jahren stieg die Transportleistung des Schwerver-
kehrs auf Deutschlands Straßen um 85,3 Prozent. Um hohe Lager-
kosten – und damit verbunden auch Lohn- respektive Personalkosten – 
zu vermeiden, befindet sich ein Großteil der Güter und Waren auf den 
Straßen. Die Spediteure sind massiv dem Takt der Zeit unterlegen 
und der Lkw-Fahrer von heute befindet sich in einer zunehmend kriti-
schen Situation. 

In einer Anfang Mai 2016 stattgefundenen Schwerpunktkontrolle im 
Raum Ostbayern (Regensburg), welche Manipulationsversuche an 
Kontrollgeräten, welche die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer auf-
zeichnen, aufzudecken versuchte, stellte das durchführende Bundes-
amt für Güterverkehr fest, dass bei 32 Prozent der kontrollierten Fahr-
zeuge Manipulationen an den Kontrollgeräten vorgenommen worden 
sind. Hochwertige Manipulationen können bei solchen Kontrollen gar 
nicht entdeckt werden. Dies bedeutet zugleich, dass die Dunkelziffer 
hier noch höher liegt. 

Durch die Außerbetriebnahme von Abstandswarnern/Notbremsassis-
tenten erhöht sich auf exorbitante Weise die Gefahr von Auffahrunfäl-
len. Menschliches Leid ist die Folge! Es müssen daher die rechtlichen 
und technischen Grundlagen geschaffen werden, dass die in den 
LKW verbauten Fahrerassistenzsysteme wie insbesondere Abstands-
warner und Notbremsassistenten nicht mehr eigenmächtig außer Be-
trieb genommen werden können. 

Sicher gilt es mit diesem Antrag nicht, den Lkw- bzw. Schwerverkehr 
unter Generalverdacht zu stellen und pauschal zu kriminalisieren. Es 
gilt einzig, Spediteure und vor allem deren Fahrpersonal vor Unfallrisi-
ken zu schützen. 

 



 

17. Wahlperiode 25.01.2017 Drucksache 17/15140 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter 
www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur 
Verfügung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und 
Sport 

Antrag der Abgeordneten Hans Ritt, Walter Nussel, 
Eberhard Rotter u.a. CSU 
Drs. 17/14861 

Verminderung von Verkehrsunfällen mit Lkw-Beteiligung - Mög-
lichkeiten der Außerbetriebsetzung der in den LKW verbauten 
Fahrerassistenzsysteme (Abstandswarner/Notbremsassistent) 
verhindern 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Antrag wird für erledigt erklärt. 

Berichterstatter: Ludwig Freiherr von Lerchenfeld 
Mitberichterstatter: Prof. Dr. Peter Paul Gantzer 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Kommunale Fragen, In-
nere Sicherheit und Sport federführend zugewiesen. Weitere 
Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 64. Sit-
zung am 25. Januar 2017 beraten und für e r l e d i g t  erklärt. 

Dr. Florian Herrmann 
Vorsitzender 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 6 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich darauf hinweisen, dass der Aus­

schuss für Bundes­ und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen in sei­

ner gestrigen Sitzung die unter Nummer 1 bis 3 aufgeführten Subsidiaritätsangelegen­

heiten betreffend die Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer 

Berufsreglementierungen sowie die Gründung einer Agentur der Europäischen Union 

für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden und betreffend die Durch­

setzung der Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt und der Änderung der 

Richtlinie über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt­Informati­

onssystems beraten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundes­

rat auf Subsidiaritätsbedenken hinzuweisen und diese weiter dazu aufzufordern, dass 

diese Bedenken Eingang in den Beschluss des Bundesrates finden. Es sind dies die 

Drucksachen 17/15503 bis einschließlich 17/15505. Das Abstimmungsverhalten der 

Fraktionen können Sie der aufgelegten Liste entnehmen.

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundla­

gen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende 

Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der 

SPD, der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Danke schön. 

Gegenstimmen? – Keine Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthal­

tungen. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
97. Plenum, 22.02.2017 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 
zur 97. Vollsitzung am 22. Februar 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 
zur 97. Vollsitzung am 22. Februar 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 
zur 97. Vollsitzung am 22. Februar 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 
zur 97. Vollsitzung am 22. Februar 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 
zur 97. Vollsitzung am 22. Februar 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 
zur 97. Vollsitzung am 22. Februar 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 
zur 97. Vollsitzung am 22. Februar 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 
zur 97. Vollsitzung am 22. Februar 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 
zur 97. Vollsitzung am 22. Februar 2017



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe Tagesordnungspunkt 10 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 2)

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Nummer 3 der Anlage. Dies ist der Antrag 

der Abgeordneten Bause, Hartmann, Kamm und anderer und Fraktion (BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN) betreffend "Staatliche Finanzierung der Jugendhilfekosten für unbe­

gleitete junge Flüchtlinge auch nach Erreichen der Volljährigkeit sicherstellen" auf 

Drucksache 17/10665. Dieser Antrag soll auf Antrag der Fraktion gesondert beraten 

werden. Der Aufruf erfolgt dann am späten Abend.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Abgeordneten. Gibt es Gegen­

stimmen? – Das ist nicht der Fall. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über­

nimmt der Landtag diese Voten.

Jetzt gebe ich das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zum Gesetzentwurf der 

SPD­Fraktion zur Änderung der Verfassung des Freistaats Bayern und des Gesetzes 

über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof betreffend die Wahl der berufsrichterli­

chen Mitglieder und des Präsidenten und seiner Vertreter mit Zweidrittelmehrheit auf 

Drucksache 17/14537 bekannt. Mit Ja haben 60 Abgeordnete gestimmt, mit Nein 78. 

Es gab keine Stimmenthaltungen. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 1)
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